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Häufig werden die für öffentliche Sammlungen zuständigen Behörden um Auskünfte gebeten, ob 
über bestimmte Veranstalter erlaubnisfreier Sammlungen Nachteiliges bekannt geworden ist. 
Wenn der in Frage stehende Veranstalter der Behörde nicht bekannt sein sollte, bitte ich, Anfra-
genden anheim zu stellen, das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen, 14195 Berlin, Miquel-
straße 83, um Auskunft zu bitten. Das Zentralinstitut ist bereit, die Bevölkerung bei der Hergabe 
von Spenden zu beraten.
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